
  
 
 
 
 

Auszug aus der FachV-nVD 
Stand 19. September 2024 

 
§ 53 Abs. 1 

Zulassung und Ladung 
 
Zur Diplomarbeit ist zugelassen, wer den Fachstudienabschnitt 3 abgeleistet hat. 
 
 

§ 54 
Diplomarbeit 

 
(1) Mit der Diplomarbeit wird die Fähigkeit zur selbstständigen und wissenschaftlichen Bearbei-
tung einer Fragestellung aus der Berufspraxis mit Bezug zu den Ausbildungsinhalten geprüft. 
(2) 1Eine Lehrperson oder eine ehemalige Lehrperson des Fachbereichs i. S. d. Art. 14 des HföD-
Gesetzes (HföDG) schlägt das Thema der Diplomarbeit vor und betreut diese. 2Themenwünsche 
der Studierenden und Vorschläge der Ausbildungsbehörden sollen einbezogen werden. 3Die 
Themen werden einen Monat vor Beginn des Fachstudienabschnitts 4 ausgegeben. 4Die Arbeit ist 
spätestens zwei Monate nach Beginn des Fachstudienabschnitts 4 beim Prüfungsamt einzu-
reichen. 5Eine nicht oder nicht fristgerecht eingereichte Diplomarbeit wird mit „0 Punkten“, Note 
„ungenügend“ bewertet. 
(3) 1Die Diplomarbeit ist gesondert von zwei Gutachtern bzw. Gutachterinnen zu bewerten. 
2Erstgutachter oder Erstgutachterin ist die Betreuungsperson. 3Als Zweitgutachter oder Zweitgut-
achterin sollen auch Praktiker und Praktikerinnen aus staatlicher und kommunaler Verwaltung 
eingesetzt werden. 4Ist die Betreuungsperson eine Lehrperson im Sinn des Art. 14 Abs. 3 HföDG, 
muss der Zweitgutachter oder die Zweitgutachterin eine hauptamtliche Lehrperson des Fachbe-
reichs sein. 
(4) Das Ergebnis für die Diplomarbeit ergibt sich aus der Summe der Noten aus Erst- und Zweit-
gutachten geteilt durch zwei. 
(5) Zu den weiteren Einzelheiten des Verfahrens trifft der Fachbereich eine Regelung, die der Zu-
stimmung des Staatsministeriums bedarf. 
 
 

§ 43 Abs. 2 Satz 3 
Dauer des Studiums 

 
Zu Beginn des Fachstudienabschnitts 4 sind die Studierenden sechs Wochen zur Erstellung einer 
Diplomarbeit freigestellt. 
 
 

§ 16 
Verhinderung 

 
1Eine auf Grund einer nicht zu vertretenden Verhinderung nicht oder nicht vollständig abgelegte 
mündliche Prüfung ist in vollem Umfang nachzuholen. 2Liegt während der Anfertigung der Dip-
lomarbeit ein Fall einer nicht zu vertretenden Verhinderung von mindestens zwei Wochen vor, 
verlängert das Prüfungsamt auf Antrag die Bearbeitungszeit um die Zeit der nicht zu vertreten-
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den Verhinderung. 3In der Verlängerung erfolgt keine Freistellung. 4Übersteigt die Verhinderung 
insgesamt die Dauer von zwei Monaten, gilt die Diplomarbeit als nicht abgelegt. 
 
 

§ 57 
Gesamtprüfungsergebnis 

 
Bei der Bildung des Gesamtprüfungsergebnisses werden berücksichtigt 
1. das Gesamtergebnis der schriftlichen Prüfung mit 55 %, 
2. das Ergebnis der mündlichen Prüfung mit 15 %, 
3. das Gesamtergebnis für die Diplomarbeit mit 15 % und 
4. das Gesamtergebnis der Zwischenprüfung (§ 50 Abs. 5 Satz 1) mit 15 % 
 
 

§ 60 
Wiederholung 

 
1Bei erstmaligem Nichtbestehen kann die gesamte Qualifikationsprüfung einmal am nächstfol-
genden Prüfungstermin wiederholt werden. 2Außer in den Fällen des § 35 Abs. 1 APO und des 
§ 54 Abs. 2 Satz 5 kann der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin bei der Wiederho-
lungsprüfung bis spätestens 31. Oktober schriftlich gegenüber dem Prüfungsamt erklären, ob er 
oder sie eine erneute Diplomarbeit mit anderer Themenstellung anfertigt oder die Bewertung 
der ersten Diplomarbeit in das Gesamtergebnis der Wiederholungsprüfung einfließen soll. 3Zur 
Verbesserung der Prüfungsnote kann die gesamte Qualifikationsprüfung einmal am nächstfol-
genden Prüfungstermin mit Ausnahme der Diplomarbeit wiederholt werden. 4Die §§ 35, 52 bis 59 
und 61 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass das Thema der Diplomarbeit jedem Prü-
fungsteilnehmer oder jeder Prüfungsteilnehmerin unmittelbar im Anschluss an ihre mündliche 
Prüfung ausgegeben wird. 
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